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1:1-11.» IfJ M

unehrlicher Finder oder Dieb
eine ec-Karte mit anderen
Dokumenten finden oder
stehlen würde, würde ich zu-
allererst versuchen, mit dem
Geburtsdatum der betreffen-
den Person das entsprechen-
de Konto zu «schröpfen».
Wählen Sie das Geburts-
datum Ihres Lebenspartners
oder einer anderen, Ihnen
nahestehenden Person. Dies
hat zwei Vorteile:
• Sie haben eine PIN-Num-

mer, die nicht sehr leicht
von einer unberechtigten
Person erraten werden
kann, und

• Sie vergessen das Datum
nie mehr.
Zum Schluss kann ich Ih-

nen nur das sagen: Packen Sie

die grosszügige Offerte und
lassen Sie Ihr Sparheft in ein

Sparkonto umwandeln. Über

weitere Möglichkeiten, die
Ihnen dabei offen stehen, in-
formiert Sie Ihre Bank gerne.

Dr. Emil Gwalfer

Recht
Streit in
Erbengemeinschaft
Nac/z dem Tode me/rzes Mczzzz-zes

erzfsclzlosserz sz'clz zzrzsere drei

Kinder fzzr eine Erbepgcmeirz-

sc/zcz/f, we/cize zTzrer Mez'mzrz#

zzaciz die stezzergzirzstz^sfe Varl-

ante war. Ez'zz Soizzz mzzssfe vier

/tzfzre zzaciz der Grzzzzdzzrz^ eirzes

eigenen Hausstandes dafzzr

fcczmp/ërz, dass eine Teiizzpgsrafe

freigegeben wzzrde. Tine zweite

Tei/zzzz^srate scheitert an der

Wei^erzzn^ des anderen Sohnes,

die /z'zr einen Azzs^/eich nötige

ßarzah/zzng zzz /eisten. £r ist
azzch nicht bereit, mit seinen

Geschwistern _zzz reden, zznd

/ehnt azzch einen nezztraien Ge-

sprachs/ez'ter ab. £r weiss azzch,

dass die Kasse derTrbengemein-
scha/t nicht mehr Iz'zpzid ist zznd

die beiden anderen Kinder nicht
mehr bereit sind, Kechnzzzzgen
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der Erbengemeinschaft privat zzz

begleichen. Kann die Unter-

schri/ts-Vo//macht, weiche dem

/zzngeren von den Geschwistern -
zzm den Geschäftsverkehr zzz ver-

einfachen - zzzgestanden wzzrde,

zzzrzzckgezogen werden?

Bevor ich Ihre konkreten Fra-

gen beantworte, gebe ich Ih-
nen ein paar allgemeine Hin-
weise aufgrund Ihrer Aus-

führungen:
Wenn mehrere Erben den

Erblasser beerben, so bilden
sie von Gesetzes wegen eine

Erbengemeinschaft. Die Kin-
der haben sich somit nicht
zur Erbengemeinschaft «ent-
schlössen», vielmehr haben sie

sich entschlossen, die Erben-

gemeinschaft fortzuführen
und die Erbteilung hinauszu-
schieben. Jeder Miterbe kann
im Übrigen jederzeit die Tei-

lung der Erbschaft verlangen.
Offenbar wurde ein Teil

der väterlichen Erbschaft ge-
teilt, doch besteht für die rest-
liehe Erbschaft die Erbenge-
meinschaft weiter. Die Schul-
den der Erbengemeinschaft
sind von allen Miterben ge-
meinsam zu bezahlen. Wenn
somit ein Miterbe - Ihr jün-
gerer Sohn oder die Tochter -
Ausgaben beglichen hat, die
die gesamte Erbengemein-
schaft betrafen, so hat der die
Schuld tilgende Miterbe ein
entsprechendes Rückforde-

rungsrecht gegenüber der Er-

bengemeinschaft.
Ihre Frage, ob der ältere

Sohn dem jüngeren die er-
teilte Vollmacht widerrufen
kann, muss ich bejahen. Da-

mit könnte allerdings dann
die Erbengemeinschaft hand-

lungsunfähig werden, wenn
sich die Geschwister unter-
einander nicht einig werden
können. Jeder Miterbe könn-
te in einem solchen Fall die

Einsetzung eines Erbenvertre-
ters beantragen. Dessen Auf-

gäbe wäre aber im Wesentli-
chen die Verwaltung und
nicht die Teilung der Erb-

schaft, und es dürfte ein-
leuchten, dass die Einsetzung
eines Erbenvertreters Kosten
verursacht. Zudem kann je-
der Miterbe jederzeit die Tei-

lung der Erbschaft durch den
Richter beantragen, was
ebenfalls mit Kosten verbun-
den wäre. Wenn es keine an-
dere Lösung gibt, so bliebe
nur dieser Weg der Teilungs-
klage. Der Umstand, dass Ihr
älterer Sohn den vemünfti-
gen Vorschlag ablehnt, einen
neutralen sachkundigen Ver-

mittler einzusetzen, um zu
versuchen, eine einvernehm-
liehe Teilung der Erbschaft
vorzunehmen, scheint darauf
hinzudeuten, dass leider nur
noch das gerichtliche Tei-

lungsverfahren offen bleibt.

Generalvollmacht
Mein Solzn verlösst ziie Schweiz

fzzr drei bis vier faizre zznd möciz-

te mir zzzr Erledfgzzn^ seiner Ge-

seizä/te (Tank, Post, Behörden,

Vereine zzsw.) Generaivo/imacizt
ertez'ien. Können Sz'e mir einen

MzzsferleM fzzr eine solche Voll-

macht zzzkommen lassen?

Ein möglichst vereinfachter
Text einer Generalvollmacht
könnte etwa wie folgt lauten:

«Der Unterzeichnete
(Sohn), geboren wohn-
haft ernennt hiermit
zu seinem Generalbevoll-
mächtigten seinen Vater,

(Name), geboren
wohnhaft und erteilt
ihm Vollmacht und Gewalt,
ihn in seinen sämtlichen An-
gelegenheiten jeder Art recht-
lieh zu vertreten, soweit dies

zulässig ist. Dies gilt auch für
den Fall, dass der Unterzeich-
nete infolge Unfall, Krank-
heit oder aus sonstigen Grün-
den vorübergehend hand-
lungsunfähig sein sollte.
Ort, Datum, Unterschrift.»

Dr. zzzr. Marco Bzagsfi

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

sofort Auskunft
01/920 05 04

Bitte senden Sie mir Unterlagen
| Ich möchte einen Kostenvoranschlag

I Name/Vorname

| Strasse

| PLZ/Ort

| Telefon

Die Spezialisten für _____ —, * —•
Treppenlifte HE RAG AG
innen und aussen

Tramstrasse 46
8707 Uetikon a/See
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